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NIIIIIII ÖFFENTLICHE CHSCHUL  VERWALTUNG EFR UND FINANZEN 
LUDWIGSBURG 

UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES 

Erste Satzung der Hochschule für öffentliche Verwaltung 
und Finanzen Ludwigsburg zur Änderung der „Ehrensat-
zung" 
vom 14.10.2024 

Auf Grund von §§ 8 Absatz 5 Satz 1 des Landeshochschulgesetzes (LHG), zuletzt geändert durch Artikel 8 des 
Gesetzes vom 7. Februar 2023 (GBI. S. 26, 43), hat der Senat der Hochschule für öffentliche Verwaltung und 
Finanzen Ludwigsburg in seiner Sitzung am 26.06.2024 die erste Satzung der Hochschule für öffentliche Ver-
waltung und Finanzen Ludwigsburg zur Änderung der „Ehrensatzung" beschlossen. 

Artikel 1 Änderung der „Ehrensatzung der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen Lud-
wigsburg vom 31.07.2020" 

I. § 1 wird wie folgt geändert 

1. Absatz 1 wird wie folgt neu gefasst: 
„Die HVF kann durch Verleihung einer Urkunde eine Ehrung aussprechen oder die 
Würde einer Ehrenbürgerin oder eines Ehrenbürgers sowie einer Ehrensenatorin oder 
eines Ehrensenators verleihen. 

2. Absatz 2 wird wie folgt neu gefasst: 
„Die Hochschule kann Persönlichkeiten, die sich um die Hochschule oder Teile der 
Hochschule besonders verdient gemacht haben, durch die Verleihung einer Urkunde 
ehren." 

II.  In § 4 Absatz 1 werden nach dem Wort „Ehrenurkunde" die Worte „oder Medaille" gestrichen. 

Artikel 2 Inkrafttreten 
Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
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Begründung 

Zu Artikel 1  

Die Verleihung einer Urkunde statt einer Medaille ermöglicht eine höhere Flexibilität und Individualisierung 
einer Ehrung, weswegen in § 1 Absatz 1 und 2 sowie in § 4 Absatz 1 die entsprechenden Änderungen vorzu-
nehmen sind. 
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